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EINWILLIGUNG IN DIE VERWENDUNG VON FOTOS UND VIDEOS 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern/gesetzliche Vertreter, 

 

wir haben die Möglichkeit, Fotos und Videoaufnahmen unserer Schülerinnen und Schüler 
zu machen, während sie an einer breiten Palette von Schulaktivitäten teilnehmen (z. B. 
Aufführungen, Schulausflüge, Newsletter/Zeitung, Jahrbuch). 

Zum Schutz des Privatlebens Ihre(s)(r) Kinde(s)(r) und zur Einhaltung der 
Datenschutzgesetze (die Datenschutz-Grundverordnung und die damit verbundene 
einzelstaatliche Gesetzgebung) sind wir gesetzlich verpflichtet, vorab Ihre Erlaubnis 
einzuholen, um während des Schuljahres Fotos und Videoaufnahmen Ihre(s)(r) Kinde(s)(r) 
zu machen. 

Obwohl Kinder gern fotografiert und gefilmt werden und ihre Familien sie während der 
verschiedenen Schulaktivitäten gern sehen, werden wir Ihre Wahl respektieren, wenn Sie 
nicht wollen, dass die Bilder verteilt werden. Daher und im Interesse einer effizienten und 
transparenten Verwaltung müssen alle Eltern/gesetzlichen Vertreter die Fragen unter dem 
„Legal“ genannten Reiter in SMS beantworten.  

Vermutlich hat die Schule bereits um Ihre Einwilligung für die Fotos und Videos ersucht. Wir 
müssen diesen Schritt wiederholen, der nunmehr online verläuft und für den aktuellen 
Bereich gültig ist, um sicherzustellen, dass alle Eltern/gesetzlichen Vertreter die 
erforderlichen Einwilligungen erteilt haben. 

Sie sind sich wahrscheinlich dessen bewusst, dass es sehr schwierig ist, Kinder von 
Gruppenaufnahmen auszuschließen, die während gemeinsamer Aktivitäten mehrerer 
Klassen oder Sprachabteilungen, wie Aufführungen, Konzerte oder Schulausflüge, gemacht 
werden. 

Wenn wir Ihre Erlaubnis nicht erhalten, beachten Sie bitte, dass die Schule nicht über die 
notwendigen Ressourcen verfügt, um das Gesicht Ihres Kindes in Videoaufnahmen zu 
verwischen, wenn es an solchen gemeinsamen Schulaktivitäten teilnimmt. Durch die 
Teilnahme an diesen gemeinsamen Aktivitäten erklären Sie sich damit einverstanden, dass 
alle Videoaufnahmen, auf denen Ihr(e) Kind(er) zu sehen sein könnte(n), mit den Lehrkräften 
und Eltern der Schule geteilt werden könnten. 

Mit diesen Erläuterungen wollen wir den Eltern/gesetzlichen Vertretern deutlich machen, 
warum die Schule ihre Einwilligung braucht und welche praktischen Maßnahmen die Schule 
ergreifen muss, um ihre gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. 

Nachstehend finden Sie Informationen über die Verwendung von Fotos und 
Videoaufnahmen. 
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

Die verschiedenen Arten von Einwilligungen unter dem „Legal“ genannten Reiter werden für 
den aktuellen Bereich (Kindergarten-, Primar- oder Sekundarbereich) gelten und werden für 
den folgenden Bereich (Primar- oder Sekundarbereich) erneuert werden müssen.  

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit zurückziehen, indem Sie sich mit dem/der 
Datenschutzbeauftragten der Schule in Verbindung setzen: XXX-DPO-
CORRESPONDENT@eursc.eu 

(XXX steht für die Abkürzung Ihrer Schule: ALI, BER, FRF, IXL, KAR, LAE, LUX, MAM, 
MOL, MUN, UCC, VAR, WOL) 

Am Ende jedes Kalenderjahres wird die Schule die Fotos und Videoaufnahmen, die eine 
Gesichtserkennung der Kinder, für die eine Einwilligung erteilt wurde, erlauben und die 
während des vergangenen Schuljahres gemacht wurden, löschen1. 

Fotos, die Schülerinnen und Schüler nicht identifizieren und Klassenfotos werden für 
historische Zwecke sicher und unbefristet aufbewahrt. 

Sollten Fotos oder Videoaufnahmen in Situationen gemacht werden müssen, die nicht durch 
den „Legal“ genannten Reiter gedeckt sind, werden wir Kontakt mit Ihnen aufnehmen, um 
vorab Ihre Erlaubnis einzuholen. 

 

                                    

 

 

 

  

                                                

1  Fotos und Videoaufnahmen, die während des Schuljahres 2018-2019 gemacht wurden, werden Ende 2019 

gelöscht. Im folgenden Jahr werden Fotos und Videoaufnahmen, die während des Schuljahres 2019-2020 
gemacht wurden, Ende 2020 gelöscht werden. 

mailto:XXX-DPO-CORRESPONDENT@eursc.eu
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NOTWENDIGE EINWILLIGUNGEN 

 

Beantworten Sie bitte jede Frage unter dem Reiter „Legal“ 

 

1. Ich erlaube der Schule, Fotos meines Kindes zu machen und diese zu 

Kommunikationszwecken im Jahrbuch zu veröffentlichen: 

>Jahrbuch 

 

2. Ich erlaube der Schule, Fotos meines Kindes zu machen und diese zu 

Kommunikationszwecken im lokalen Newsletter/Magazin bzw. in der lokalen Zeitung der 

Schule  und im Interesse des Austauschs von Bildungsaktivitäten der Schüler/innen zu 

veröffentlichen: 

>Newsletter/Zeitung/Magazin 

 

3. Ich erlaube der Schule, während Schulaktivitäten und -ausflügen, Feiern und anderen 

Schulveranstaltungen Fotos und Videoaufnahmen meines Kindes zu machen und diese zu 

Kommunikations- und schulbezogenen Werbezwecken auf der Website der Schule zu 

veröffentlichen: 

>Website 

 

4. Ich erlaube der Schule, während Schulaktivitäten und -ausflügen, Feiern und anderen 

Schulveranstaltungen Fotos und Videoaufnahmen meines Kindes zu machen und diese zu 

Kommunikationszwecken elektronisch (SharePoint oder per E-Mail mit einem Link an die 

betroffenen Eltern, mit einem Ablaufdatum) mit den Eltern der Klasse zu teilen: 

>Kommunikation mit Eltern/Klassenaktivitäten 

 

5. Ich erlaube der Schule, während gemeinsamer Aktivitäten mehrerer Klassen oder 

Sprachabteilungen (z. B. Jahresabschlussaufführungen, Weihnachtsaufführung, 

Schulaktivitäten und -ausflüge) Fotos und Videoaufnahmen meines Kindes zu machen und 

diese zu Kommunikationszwecken elektronisch (SharePoint oder per E-Mail mit einem Link 

an die betroffenen Eltern/Lehrkräfte, mit einem Ablaufdatum) mit den Eltern und 

Lehrkräften der Schule zu teilen: 

>Kommunikation mit Eltern und Lehrkräften/Gemeinsame Aktivitäten 

 

6. Wenn ich meine Einwilligung zu einer oder mehreren der oben genannten Möglichkeiten 

erteilt habe, erlaube ich der Schule auch, den Namen meines Kindes mit dem Foto zu 

verbinden, das zu Kommunikationszwecken veröffentlicht wird (z. B. um einem Kind zu 

gratulieren, wenn es einen Wettbewerb oder Preis gewonnen hat): 

>Verbindung des Namens 

 

 

 

 


